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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1965

Norm

ABGB §1118 A1

ZPO §226 IIA2

Rechtssatz

Das Klagebegehren ist hinlänglich bestimmt, wenn aus ihm und aus der Mappenkopie eindeutig ersichtlich ist, welches

Teilstück der Beklagte in Bestand genommen hat und worauf sich die Räumung bezieht. Nötigenfalls könnte bei der

Vollstreckung eine Abmessung durch das Vollstreckungsorgan auf Grund der Mappenkopie jeden Zweifel beseitigen.
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